
Umsetzung der EG-Richtlinie 
über die grenzüberschreitende 
Verschmelzung von Kapital-
gesellschaften 
Die EG-Richtlinie 2005/56/EG über die grenzüberschreitende 
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften wurde in Schweden am  
15. Februar 2008 hinsichtlich der allgemeinen Aktiengesellschaften 
und Genossenschaften umgesetzt. Eine Umsetzung für Gesellschaften 
im Finanzsektor, wie z.B. Bank- und Versicherungsgesellschaften, trat 
am 15. Juli 2009 in Kraft. Die Gesetzesänderungen betreffen insbe-
sondere das Versicherungsbetriebsgesetz (schw. Försäkringsrörelse-
lagen (1982:713)) und das Bank- und Finanzierungsbetriebsgesetz 
(schw. Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). 
Durch die neue Regelung werden Verschmelzungen bestimmter 
Aktiengesellschaften im Finanzsektor, einschließlich Banken und 
Versicherungen, möglich. Insgesamt entspricht das Gesetz nun 
inhaltlich den geltenden Regelungen zu grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen für Gesellschaften außerhalb des Finanzsektors. 
Speziell in Hinblick auf Versicherungen ist jedoch zu beachten, 
dass die neue Regelung nicht für Versicherungsgesellschaften auf 
Gegenseitigkeit gilt und dass es sich sowohl bei der übertragenden als 
auch bei der übernehmenden Gesellschaft um eine Aktiengesellschaft 
handeln muss.
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Gesetzesentwurf zum Inte-
gritätsschutz im Berufsleben 
Bereits im Mai 2006 wurde eine Kommission beauftragt, einen 
Gesetzentwurf zum Schutz der persönlichen Integrität im 
Berufsleben auszuarbeiten, der am 5. Mai 2009 vorgestellt wurde. Er 
enthält Bestimmungen zu Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 
des Arbeitgebers gegenüber Arbeitnehmern und bestimmten an-
deren Personengruppen, z. B. Bewerbern, Praktikanten und 
Arbeitnehmern bei Arbeitnehmerüberlassungen. 

die verarbeitung personenbezogener daten
Entsprechend diesem Gesetz soll, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Arbeitgeber das Datenschutzgesetz (schw. Personuppgiftslagen, 
PUL) Anwendung finden. Dabei soll laut der Kommission der 
Schutz durch das PUL im Berufsleben noch einmal unterstrichen 
und in einigen Punkten verstärkt werden. 

verbot der einholung bestimmter 
registerauszüge
Um zu verhindern, dass das Recht des Einzelnen, eigene persönliche 
Daten im Register einzusehen, in unzweckmäßiger oder nicht wün-
schenswerter Weise ausgenutzt wird, soll der Gesetzesentwurf zu-
dem ein Verbot für den Arbeitgeber enthalten, von einem Bewerber 
ohne rechtliche Grundlage einen Auszug aus dem schwedischen 
Vorstrafen- oder Verdachtsregister (schw. Belastningsregister/
misstankeregister) zu verlangen. Arbeitgeber dürfen von einem 
Arbeitnehmer auch nicht ohne rechtlichen Grund einen Auszug 
von der allgemeinen Versicherungskasse (schw. Försäkringskassan) 
verlangen, soweit der Auszug Daten enthält, für die die Geheimhal-
tung gegenüber dem Arbeitgeber gilt. 

medizinische untersuchungen
Eine medizinische Untersuchung liegt nach dem Gesetzentwurf 
dann vor, wenn eine Gesundheitsuntersuchung oder ein Alkohol-, 
Rauschmittel- oder anderer Drogentest durchgeführt wird. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Arbeitgeber eine solche medizi-
nische Untersuchung nur dann verlangen kann, wenn er ein berech-
tigtes Interesse hieran hat und die Untersuchung in Bezug auf den 
verfolgten Zweck als ein annehmbarer Eingriff in die persönliche 
Integrität des Arbeitnehmers anzusehen ist. Im Gesetzesvorschlag 
sind Beispiele genannt, welche den Arbeitgeber zu einer medizi-
nischen Untersuchung berechtigen können. Beispielsweise wären 
Tests erlaubt bei einem Arbeitnehmer, der mit Aufgaben betraut ist 
oder solche übernehmen soll, bei deren Ausführung gesundheitli-
che Mängel oder Alkohol-, Rauschmittel- oder anderer Drogen-
einfluss zu einer Gefährdung für menschliches Leben, persönliche 
Sicherheit oder Gesundheit oder zu erheblichen Schäden an Umwelt 
und Eigentum führen können.

Dem Vorschlag zufolge können weitere, nicht im Gesetz angege-
bene Zwecke tarifvertraglich vereinbart werden.

verbot anderer integritätsverletzender 
massnahmen
Ergänzend zu den konkreten Regelungen enthält der Gesetzesent-
wurf eine Generalklausel, die allgemein weitere integritätsverlet-
zende Maßnahmen verbietet. 

Solche, durch diese Klausel verbotene Maßnahmen können zum 
Beispiel sein: das Abhören von Telefongesprächen, Ausgangs-
kontrollen in Form von Durchsuchungen von z. B. Taschen, 
Durchsuchen von Schränken bzw. Spinden, Schubladen oder ähn-
lichen Orten und Gegenständen, über die der Arbeitnehmer nor-
malerweise allein verfügt, oder analoge Kameraüberwachung in 
Toiletten. 

Maßnahmen der alltäglichen Arbeitsaufsicht sind nicht von der vor-
geschlagenen Regelung erfasst, ebenso wenig wie z.B. das übliche 
Verlangen des Arbeitgebers nach Referenzen oder die Berechtigung, 
einem Arbeitnehmer oder Bewerber Fragen zu stellen. Hingegen 
soll ein Persönlichkeitstest oder eine gleichwertige Untersuchung 
unter die Generalklausel fallen.

verhandlungspflicht, tarifverträge und 
sanktionen
Außerdem wird eine ausdrückliche Bestimmung eingeführt, dass 
der Arbeitgeber zunächst Verhandlungen mit den Gewerkschaften 
gemäß dem Gesetz über Mitbestimmung im Berufsleben (schw. 
medbestämmandelagen, MBL) führen muss, soweit er beabsich-
tigt, eine die persönliche Integrität des Arbeitnehmers möglicher-
weise beeinflussende Überwachungs- oder Kontrollmaßnahme zu 
ergreifen. 

Es soll jedoch möglich sein durch Tarifvertrag von den gesetzlichen 
Bestimmungen abzuweichen. Als Sanktion für Verletzungen der 
gesetzlichen Bestimmungen wird Schadensersatz vorgeschlagen. 
Die Kommission schlägt vor, dass das neue Gesetz frühestens am  
1. Juli 2010 in Kraft treten soll. (SOU 2009:44)

Lohnsenkungen
Als Konsequenz der jüngsten Turbulenzen auf dem Arbeitsmarkt 
haben viele schwedische Unternehmen Maßnahmen in Form 
von Lohnsenkungen ergriffen. Das häufigste Verfahren sind da-
bei Vereinbarungen zwischen Unternehmen und den örtlichen 
Gewerkschaften (schw. Fackföreningar) über Lohnsenkungen, ver-
bunden mit einer entsprechenden Reduzierung der Arbeitszeit. In 
der Technikbranche wurden bereits eine Reihe von Übereinkommen 
hinsichtlich Lohnsenkungen auf örtlicher Ebene zwischen dem 
jeweiligen Arbeitgeber und dem Betriebsrat (schw. Tjänsteman-
naklubben) getroffen. Die zentrale Geschäftsstelle der Gewerkschaft 
„Unionen“ hatte hierzu behauptet, dass solche Vereinbarungen un-
wirksam seien, da sie gegen die zentralen Tarifverträge verstießen 
und wegen § 27 medbestämmandelagen rechtswidrig seien. Aus 
diesem Anlass erhoben die Technikarbeitgeber, die Industrie- und 
Chemiegruppe und der Stahl- und Metallarbeitgeberverband eine 
Feststellungsklage vor dem Arbeitsgericht (schw. Arbetsdomstolen, 
AD) und beantragten festzustellen, dass diese Art von örtlichen 
Tarifverträgen nicht aufgrund entgegenstehender Bestimmungen 
in zentralen Tarifverträgen als unwirksam anzusehen sind. Die 
Arbeitgeberparteien trugen unter anderem vor, dass der zentrale 
Tarifvertrag keine ausdrückliche Bestimmung über kollektiven oder 
individuellen Schutz hinsichtlich auslaufender Lohnvorteile enthal-
te. Dementsprechend stünden die örtlichen Tarifverträge dem nicht 
entgegen. Unionen hat daraufhin seine Ansicht revidiert und einge-
räumt, dass es zulässig sei, örtliche Tarifverträge zu vereinbaren, 
in denen Lohnsenkungen mit reduzierter Arbeitszeit kombiniert 



werden. Infolgedessen haben die Arbeitgeberparteien ihre Klage 
vor dem Arbeitsgericht zurückgenommen.

Zulässigkeit von Vertrags-
strafen bei Wettbewerbsklau-
seln in Arbeitsverträgen
In März 2007 kündigte eine Arbeitnehmerin ihre Anstellung als 
Verkäuferin finanzieller Dienstleistungen bei der Gesellschaft 
Finanshuset (im Folgenden: Unternehmen) und begann so- 
fort danach eine Tätigkeit bei einem Konkurrenzunternehmen. 
Bereits kurz nach Beginn der neuen Anstellung begann die 
Arbeitnehmerin, ihre ehemaligen Kunden durch Anrufe und 
Vereinbarung von Treffen zu kontaktieren und auf diese einzuwir-
ken. In ihrem Anstellungsvertrag mit dem früheren Arbeitgeber 
war jedoch eine Wettbewerbsklausel vereinbart, die regelte, dass es 
der Arbeitnehmerin verboten war, innerhalb eines Zeitraums von 60 
Monaten ab dem Kündigungsdatum auf Kunden des Unternehmens 
einzuwirken. Das Verbot war mit einer Geldstrafe von 50.000 
Kronen je Vertragsbruch belegt. 

Der ehemalige Arbeitgeber verklagte die Arbeitnehmerin vor 
dem Amtsgericht (schw. Tingsrätt) wegen Verstoß gegen die 
Wettbewerbsklausel und forderte deswegen die vereinbarte 
Vertragsstrafe. Die Arbeitnehmerin gab im Prozess zwar zu, dass 
sie drei „Kunden“ kontaktiert und auf diese eingewirkt hatte. 
Diese seien zum Zeitpunkt ihrer Neuanstellung aber gerade keine 
Kunden des ehemaligen Arbeitgebers gewesen. Ausserdem machte 
sie geltend, dass die Wettbewerbsklausel gemäß § 38 Vertragsgesetz 

(schw: avtalslagen, AvtL) unbillig sei oder zumindest gemäß § 36 
AvtL nach billigem Ermessen angeglichen werden müsse.

Das Amtsgericht hielt die Wettbewerbsklausel für das vorliegende 
Verhalten der Arbeitnehmerin für anwendbar. Das Amtsgericht 
stellte weiter fest, dass die Klausel weder gemäß § 38 AvtL als un-
billig anzusehen sei, noch gemäß § 36 AvtL angeglichen werden 
müsse, obwohl eine Vertragsstrafe von 50.000 Kronen je Verstoß 
sehr hoch sei. Die Summe sei jedoch in Relation zum Einkommen 
der Arbeitnehmerin zu setzen, ebenso müsse berücksichtigt werden, 
dass der Kundenstamm wahrscheinlich das wichtigste Aktivum des 
Unternehmens sei. Das Unternehmen hatte daher ein gewichtiges 
und berechtigtes Interesse, sich gegen Maßnahmen zu wehren, 
bei denen ehemalige Anstellte ihre beim Unternehmen erwor-
benen Kenntnisse und Kontakte ausutzen würden, um Kunden 
vom Unternehmen abzuwerben. Die Entscheidung ist noch nicht 
rechtskräftig.

Das Öffentlichkeitsprinzip
Das Öffentlichkeitsprinzip (schw. Offentlighetsprincipen) ist ein 
wichtiges demokratisches Prinzip in Schweden. Es verfolgt den 
Zweck, die Tätigkeiten der Behörden und Gerichte möglichst 
transparent zu machen.

Das Öffentlichkeitsprinzip bedeutet, das behördliche Akten öffent-
lich sind und beinhaltet das Recht des Einzelnen von öffentlichen 
Dokumenten (schw. Allmänna handlingar) Kenntnis zu nehmen. Es 
steht dabei beispielsweise jedermann frei, Dokumente, Briefe, Fotos, 
E-Mails oder Beschlüsse einzusehen, die bei einer Behörde erstellt 
oder aufbewahrt sind. Die Aktenöffentlichkeit ist in der seit 1766 



geltenden Pressefreiheitsverordnung (schw. Tryckfrihetsförordnin-
gen) geregelt, der weltweit ersten gesetzlichen Statuierung der 
Pressefreiheit.

Es gibt jedoch gewisse Ausnahmen, in denen Behörden und Gerichte 
die Einsicht verweigern können. Die Ausnahmen greifen bei- 
spielsweise ein, wenn andernfalls die Sicherheit des Landes gefährdet 
wäre oder zum Schutz der persönlichen Privatsphäre des Einzelnen 
oder von Unternehmensgeheimnissen. Die Auskunftserteilung 
kann jedoch nur dann verweigert werden, wenn die Gefahr eines 
Schadens besteht. 

Als aktuelles Beispiel für den Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen eines Unternehmens ist die Entscheidung 
des Kammergerichts Göteborg von Anfang September diesen 
Jahres interessant (Mål nr 2270-09). In diesem Fall hatte die Stadt 
auf Verlangen der Volkshochschule (schw. Folkuniversitetet) 
im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung von Unter-
richtsdienstleistungen Informationen über das Vergabeverfahren 
und die abgegebenen Angebote herausgegeben. Verweigert wurden 
allerdings Details zum Angebot eines Wettbewerbers und seinen 

Geschäftsverhältnissen weil nach Auffassung der Stadt das Risiko 
von Schäden für den Wettbewerber bestand.

Folkuniversitetet hat den Beschluss der Stadt Göteborg vor 
dem Kammergericht als erster Instanz für diese besonderen 
Verfahren angegriffen. Nach Auffassung Kammergerichts hat 
die Stadt Göteborg den Beschluss zu allgemein begründet. Die 
Voraussetzungen, unter denen nach dem Öffentlichkeits- und 
Geheimhaltungsgesetz gewisse Informationen geheim gehalten 
werden können, seien nicht ausreichend begründet worden. Es gab 
keinen besonderen Anlass zur Vermutung, dass jemand aufgrund 
der Veröffentlichung der Informationen einen Schaden erleiden 
könnte. Alle Informationen mussten daher an die Volksuniversität 
weitergegeben werden.

Das Öffentlichkeitsprinzip in Schweden geht insgesamt sehr weit. 
Es gibt sogar jedem Einzelnen die Möglichkeit, beim Steueramt das 
vorjährige Einkommen eines jeden Bürgers zu erfragen, ohne ein 
besonderes Interesse an der Information geltend machen zu müs-
sen. Ein solch weitgehendes Öffentlichkeitsinformationsrecht wäre 
in vielen anderen Ländern undenkbar.

Mannheimer Swartling is the leading Nordic commercial law firm. 
Our clients range from many of Sweden’s and the world’s leading 
companies to medium-sized businesses and organizations. Common 
to all our clients is that the law plays an integral role in their commer-
cial success. This drives us to continuously maintain our position at 
the forefront of our industry and attuned to the needs of our clients.
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